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 Veröffentlicht am 18.09.1991

Norm

ABGB §1330 Abs2 BIII

Rechtssatz

Der Umstand, daß der Beklagte seiner Meinung nach die objektive Wahrheit zum Ausdruck gebracht hat, berechtigte

ihn noch nicht, den Kläger der gegenteilige Behauptungen aufgestellt, dabei aber keineswegs bewußt die Unwahrheit

gesagt hat, öffentlich mehrmals als Lügner hinzustellen.
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